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RS OGH 1978/9/5 4Ob525/78
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.09.1978

Norm

ABGB §1052 A

HGB §435

Rechtssatz

§ 435 HGB begründet keine unmittelbare Zahlungsp6icht des Empfängers; die Rechte des Frachtführers, dem eine

Klage gegen den Empfänger auf Abnahme des Gutes und Erfüllung des Frachtvertrages verwehrt bleibt, beschränken

sich vielmehr auf die Einrede der Zug - um Zug - Verpflichtung.

Entscheidungstexte

4 Ob 525/78
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